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Nö, es wird nicht einseitig erlassen, sondern muss mit dem bayerischen Beamtengesetz
vereinbar sein..(und den Rahmengesetzen des Bundes). Das unterscheidet sich fundamental
von einem Tarifvertrag...(der Beamte ist z.B. nicht vom Gutdünken von Gewerkschaften
abhängig...)

Dem jeweiligen Landesbeamtengesetz kann der Threadersteller auch seine gewünschten Infos
entnehmen
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